
SeelenTor®
 2012 

Verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung 
vom 26. bis 28. Oktober 2012 in Starnberg / Schloßberghalle 

Aus organisatorischen Gründen bitte bis zum 1. April 2012 zurücksenden  

per Fax an: 08151-9596718 oder per Post an: 

 Bärbel Schlamp, Postfach 1339, D-82319 Starnberg  

Aussteller/Firma: Land: 

Name: Vorname: 

PLZ/Ort: Straße/Hausnr.: 

Telefon: Fax: 

Mobil: Website: 

Email:  

 

Ich nehme an der Veranstaltung „SeelenTor® 2012“ vom 26. bis 28. Oktober 2012 in Starnberg in der 
Schloßberghalle, Vogelanger 2,  verbindlich teil. 
 

Hiermit buche ich verbindlich folgenden Stand: 

1. 1 Tisch, Maße 150cm x 80cm, bis zu 2 Stühle       á  290,00€ [  ] 
 

2. 1 Tisch, Maße 150cm x 80cm, bis zu 2 Stühle  
Eckstand ,z.B. L-Form mit 2 Tischen  (begrenzte Anzahl)               á  380,00€ [  ] 

 
3. 2 Tische nebeneinander Maß  300cm x 80cm, 
 (begrenzte Anzahl)      bis zu 3 Stühle                                           á  440,00€ [  ] 

 

4. Anzahl gewünschter  Stühle: (s.o.) 1 [  ]  2 [  ]  3 (  ) 

5. Stromanschluss einmalig  Kosten in Höhe von   15,00 €     Ja [  ]      Nein [  ] 
6. In den o.g. Standgebühren ist eine Werbepauschale von € 45,-- enthalten. 

 
7. Achtung:  Ab 2012 plus  19 % MwSt. 

 
Bei weiteren Wünschen (z. B. aufstellen von Massageliegen und Standgröße) bitte Rücksprache mit dem 
Veranstalter. Weitere Stühle sind vom Aussteller selbst bereit zu stellen. 
Mitbringen von Hunden ist  nicht möglich. 
Ich besitze einen Gewerbeschein: Ja [  ]      Nein [  ] 
(Information dient lediglich internen Zwecken der Veranstaltungsdurchführung; Teilnahme ist natürlich auch 
ohne Gewerbeschein möglich) 
Als Anzahlung überweise ich  50% der Gesamtsumme nach Eingang der Rechnung, die gleichzeitig als 
Bestätigung zur Zulassung dient. Den Rest bezahle ich gemäß  der Teilnahmebedingungen  bis zum  
10. September 2012. 
Ich biete folgende Dienstleistungen an: 

             ______ 

             ______  

Ich stelle folgendes Ausstellungsgut aus: 

             ______ 

             ______ 

Ich habe die Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. 
 

             ______ 
Ort und Datum      Unterschrift 

Bärbel Schlamp Telefon: 0171-17 71 10 8 Bankverbindung: 
Postfach 1339 Fax: 08151-95 96 71 8  Stadtsparkasse München 
82319 Starnberg Email: info@seelentor-essenz.de Kto. 100 122 44 74 
www.seelentor-essenz.de Steuernummer: 161/267/80528 BLZ 701 50000



Allgemeine Teilnahmebedingungen  SeelenTor
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Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 

Anmeldung zur Veranstaltung 

Die Anmeldung zu einer Ausstellung (Veranstaltung) erfolgt auf dem Vordruck „Anmeldung“, der vollständig auszufüllen und 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen ist. Die Anmeldung bildet die Vertragsgrundlage zwischen Aussteller und Veranstalter. 
Mit der Unterzeichnung werden die Allgemeinen Teilnahmebedingungen verbindlich vom Anmeldenden anerkannt. 
Mit der Anmeldung wird dem Veranstalter die Bewilligung zur Veröffentlichung der Ausstellerdaten erteilt. 
Für Fehler im Ausstellerverzeichnis oder im Internet übernehmen wir keine Haftung. 
 
Zulassung  

Mit der Zulassung kommt der Vertrag zustande. Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen einzelne 
Aussteller oder Anbieter von der Teilnahme ausschließen. Dieser Ausschluss gilt insbesondere auch für Sekten im Sinne  
von Art. 9 Abs. 2 Grundgesetz. Sollte erst während der Veranstaltung der Charakter einer Sekte deutlich werden, so ist der 
Ausschluss mit sofortiger Wirkung zu vollziehen.  
Die Zulassung gilt nur für die angemeldeten Ausstellungsgegenstände, Waren und Dienstleistungen sowie für den in der 
Anmeldung genannten Aussteller. 
Die Ausstellung nicht gemeldeter oder nicht zugelassener Waren und Dienstleistungen ist unzulässig. Die Veranstaltungs-
leitung kann verlangen, dass Gegenstände entfernt werden, die in der Anmeldung nicht enthalten waren. 
Ausstellungsgüter sollen weder religiöse, noch ethische Grundsätze verletzen. Im Zweifelsfall ist daher vorher die 
Veranstaltungsleitung zu fragen. Die Veranstaltungsleitung ist berechtigt, den Aussteller aufzufordern, Ausstellungsgüter, die 
als zu provokant, verletzend, gefährdend oder als sonst ungeeignet eingestuft werden, zu entfernen oder auszutauschen. 
Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so erfolgt die Entfernung der Gegenstände durch den Veranstalter auf Kosten des 
Ausstellers. 
 
ACHTUNG: Heilmittelwerbegesetz / Wettbewerbsrecht 

Der Verkauf von nicht zugelassenen Heilmitteln ist untersagt. Bei Zuwiderhandlung ohne Wissen des Veranstalters stellt der 
Aussteller den Veranstalter von der Haftung frei. Das Gesetz untersagt jegliche Heilbehandlung auf „Reisen“, auch 
kostenlose. Auf entsprechende Standbeschriftung ist zu achten. 
 
Standflächenzuteilung  

Die Standflächenzuteilung wird durch den Veranstalter vorgenommen. Der Aussteller wird am Tag der Veranstaltung über 
die Position und die Nummer seines Standes am Veranstaltungsort informiert.  
In der Anmeldung geäußerte Wünsche werden nach Möglichkeit beachtet. Im Bedarfsfall können sowohl Größe als auch 
Standort  vom Veranstalter abgeändert werden. Schadenersatzansprüche sind beiderseits ausgeschlossen. Der Veranstalter 
haftet nicht für irgendwelche Folgen, die sich aus der Lage des Standplatzes ergeben. Der Aussteller verzichtet auf weitere 
Schadenersatzansprüche. 
Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbauendtermin abgeschlossen und der Stand von Verpackungsmaterial geräumt 
sein. Jeder Aussteller ist verpflichtet, seinen Abfall/Müll selbst zu entsorgen! Die Standfläche muss während der 

gesamten Dauer der Veranstaltung zu den festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit 
fachkundigem Personal besetzt sein. 
Ein vorzeitiger Abbau des Standes vor Veranstaltungsende ist nicht gestattet. Mitbringen von Hunden nicht möglich. 
 
Untervermietung 

Eine Untervermietung oder kostenlose Überlassung des Standes an Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen 
sind  nach Rücksprache mit dem Veranstalter und nach schriftlicher Zustimmung durch den Veranstalter möglich. 
 
Gestaltung und Ausstattung der Stände 

Zur Standausstattung werden je nach Bestellung im Anmeldeformular 2 Stühle sowie mindestens 1 Tisch mit den Maßen 
150cm x 80cm zur Verfügung gestellt. Die Standgröße ist abhängig von der Bestellung des Tisches bzw. der Tische. 
Zwischen den Ständen sind aus optischen Gründen generell keine Trennwände möglich/vorgesehen. Ob mitgebrachte 
Trennwände eingesetzt werden können, ist abhängig von der konkreten Lage bzw. Position und kann erst vor Ort 
entschieden werden. Ein Anspruch seitens des Ausstellers auf Verwendung mitgebrachter Trennwände besteht 
nicht. Einige Stände haben auch keine Rückwand.  

Die Standgestaltung obliegt dem Aussteller und richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen von Sicherheit und Ästhetik. 
Der Veranstalter hat das Recht, Änderungen in der Standgestaltung zu fordern. Zur Standgestaltung dürfen nur schwer-
entflammbare Stoffe verwendet werden bzw. müssen die Stoffe mit „Antiflamm-Spray“ behandelt sein. (DIN 4102) Offenes 
Feuer ist in jeder Form verboten! Brandschutz- und sonstige sicherheitstechnische Auflagen sind einzuhalten. 
Es empfiehlt sich, persönlich Rücksprache hinsichtlich der Standgestaltung mit der Veranstaltungsleitung zu 
halten. 

 
Stromanschluss und Beleuchtung 
Der Stromanschluss kann ausschließlich über das Anmeldeformular im Vorfeld gebucht werden (Kostenbeitrag 15,00€). Es 
empfiehlt sich in jedem Fall, eigene Verlängerungskabel bzw. Kabeltrommeln sowie Mehrfachsteckdosen 
mitzubringen. Der Veranstaltungsort ist mit einer herkömmlichen Saalbeleuchtung ausgestattet. Für eine spezielle 
Ausleuchtung des Standes hat jeder Aussteller selbst Sorge zu tragen (z. B. Spotleuchten, Stehlampen usw.). 
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Vorträge, Demonstrationen, Workshops 

Vortragsmöglichkeiten sind gegeben. Vermerken Sie Ihre Vorschläge (Thema/Titel/Referent) bitte auf dem Formular 
„Vortragsanmeldung“. Die Raum- und Zeiteinteilung erfolgt durch den Veranstalter. Ein Anspruch auf Vorträge kann nicht 
geltend gemacht werden. Vortragszeitänderungen und Raumänderungen sind möglich; daher wird darum gebeten, die 
tatsächlichen Zeiten und Vortragsräume dem Vortragsprogramm zu entnehmen. Eine gesonderte Benachrichtigung über 
Zeitänderungen und Raumänderungen erfolgt nicht.  
 
Zahlungsbedingungen 
Mit der Rücksendung des ausgefüllten Anmeldeformulars ist der Standplatz reserviert.   

Nach erfolgter Anmeldung werden die Standgebühren in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist zugleich Zulassungsbestä-
tigung. 50 % der Standkosten sind  nach Erhalt der Rechnung sofort ohne Abzug  zur Zahlung fällig, die restlichen 50 % 

sind 6 Wochen vor der Veranstaltung zur Zahlung fällig (jeweils per Überweisung). 
Die termingerechte Zahlung des Rechnungsbetrages ist Voraussetzung für den Bezug des Ausstellerstandes. Bei 
Nichteinhaltung dieser Zahlungsvereinbarung hat der Veranstalter das Recht, nach vorheriger einmaliger Informierung des 
Ausstellers (E-Mail), den Stand anderweitig zu vermieten. 
 
Rücktritt  

Der Aussteller ist bis zur Mitteilung des Veranstalters über eine Zulassung oder Ablehnung an sein Angebot gebunden. 
Sowohl der Rücktritt von der Anmeldung als auch der Antrag des Ausstellers auf Lösung des Vertrages muss schriftlich 
mittels eingeschriebenen Briefes erfolgen und bedarf in jedem Fall der schriftlichen Zustimmung des Veranstalters.  
Ein Rücktritt vom Vertrag bis zum  30. Juni 2012 ist möglich. Es fällt eine € 50,-- Bearbeitungsgebühr an.  

 
Danach fallen folgende Stornogebühren an: 

25% der Standmiete bei einem Rücktritt bis 12 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
50% der Standmiete  bei einem Rücktritt bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
100% der Standmiete bei einem Rücktritt nach 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
Ein Ersatzaussteller wird akzeptiert, wenn die Voraussetzungen zur Zulassung erfüllt sind. Für diesen Fall werden dem 
zurücktretenden Aussteller  € 50,--  Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. 

 
Haftung, Versicherung 

Die Standmiete enthält keine Versicherung für die in den Ausstellerstand eingebrachten Gegenstände. Bitte versichern Sie 
Ihr Ausstellungsgut über eine eigene Versicherung. Für Schäden, Verluste, Diebstahl, Verletzungen, die vor, während oder 
nach der Veranstaltung entstehen, können keine Haftungs- oder Regressansprüche geltend gemacht werden. Der Aussteller 
haftet für Beschädigungen an der Halle oder Halleneinrichtung, die durch ihn oder seine Beauftragten während der 
Veranstaltung, oder zu sonstigen zur Veranstaltung zählenden Zeiten verursacht werden. Der Veranstalter haftet nicht für 
entgangene Gewinne oder Probleme, die sich aus dem Standort des Ausstellerstandes ergeben.  
 
Höhere Gewalt  

Sollte die Veranstaltung infolge nicht vorhersehbarer Ereignisse oder behördlicher Anordnungen bzw. anderer Umstände 
verschoben, zeitlich verkürzt, abgesagt oder der Ort verlegt werden müssen, so ergibt sich daraus für den Aussteller kein 
Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Ebenso können, falls erforderlich, Stände und Abmessungen entsprechend geändert 
werden. 
 
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen werden mit der Unterzeichnung der Anmeldung anerkannt. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Starnberg (München). 
 
Sollten einzelne dieser Vertragsbedingungen nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der anderen davon nicht berührt. 
 
Stand: 02.01.2011 
 
Veranstaltungsleitung: 

 
Bärbel Schlamp 
Postfach 1339 
D-82319 Starnberg 
Handy: 0049 171-1771108 
Fax: 0049-8151-9596718 
Email: info@seelentor-essenz.de 

www.seelentor-essenz.de 
 
 

  

  

  

  



               

 Seite 2 von 2  

SeelenTor®
 2012 

 
Vortragsanmeldung 

Bitte zusammen mit dem Veranstaltungs-Anmeldeformular SeelenTor 2012 
zurücksenden! 

 
Sie können nur mit persönlicher Rücksprache mit dem Veranstalter gebucht werden, 

da die Vortragszeiten begrenzt sind und verschiedene Vortragsräume zur Verfügung stehen. Die   
Vortragsdauer  beträgt max. 45 Minuten, auf der Aktionsbühne je nach Auslastung 30 bis 45 Minuten. 

Bärbel Schlamp Handy: 0171- 1771108 
 
 

Bitte folgende Felder deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen. 

 
Referent (Name und Vorname): 

 
             ___ 

 
Vortragstitel: 

 
             ____ 

             ____ 

 
Kurzbeschreibung Inhalt: 

           _   ____ 

             ____ 

             ____ 

   ___________________________ _   ____ 

 
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen vom 02.01.2011.  

 
 

             ______ 

Ort und Datum      Unterschrift 



 

SeelenTor®
 2012 

 

Eintrag ins Ausstellerverzeichnis 
 

Für den Eintrag ins Ausstellerverzeichnis sind folgende Informationen erforderlich. 

(siehe beispielhaft Ausstellerverzeichnis von SeelenTor 2011 unter www.seelentor-essenz.de;  

nur der Text der Beschreibung des Ausstellers und die Standbeschreibung sollten kürzer gefasst sein!) 

Bitte zusammen mit dem Anmeldeformular zur Veranstaltung SeelenTor 2012 
zurücksenden! 

 

Aussteller (Name, Vorname, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Homepage):   _   ____ 

             ____ 

             ____ 

   ___________________________ _   ____ 

Ich besitze einen Gewerbeschein:   JA (  )    NEIN (  )    

(Wird nicht veröffentlicht. Ist nur für die Anmeldung der Veranstaltung notwendig) 

Berufsbezeichnung:            ____ 

             ____ 

             ____ 

 

Beschreibung Stand (angebotene Waren bzw. Dienstleistungen):    _   ____ 

             ____ 

             ____ 

   ___________________________ _   ____ 

  

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen vom 02.01.2011.  

 
 

 
             ______ 

Ort und Datum      Unterschrift 


